
E-Mail im Browser öffnen

   

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Praxis ist es üblich, Zugewinnaus-

gleichsanträge mit in den Verbund auf-

zunehmen. Der Familienrichter kann so

alle mit der Scheidung zusammenhän-

genden Fragen in einem Beschluss ent-

scheiden. Wird hier auch der Güter-

rechtsantrag als Folgesache verfolgt, be-

steht erfahrungsgemäß die Gefahr, dass

der Rechtsstreit auf Jahre blockiert ist.

Die Chance, durch einen Abtrennungs-

antrag eine Entkopplung zu erreichen,

ist gering, da der Gesetzgeber hohe

Hürden gesetzt hat.

 

 
Walter Kogel

 

 

  Neben der langen Verfahrensdauer muss eine unzumutbare Härte vorliegen, vgl. §

140 Abs. 2 Ziff. 5 FamFG. Zudem hängt die nicht rechtsmittelfähige Entscheidung über

die Abtrennung vom Ermessen des Familienrichters ab. Die Folgen für den

Berechtigten sind fatal: Die Ausgleichsforderung entsteht erst mit Rechtskraft der

Scheidung (§ 1378 Abs. 3 BGB); frühestens dann kann die Verzinsungspflicht

eintreten.

Zwar kann es nachvollziehbare Gründe für einen güterrechtlichen Folgeantrag

geben. Hierbei denke man nur an einen günstigen Unterhalt während des

Getrenntlebens, eine kostenlose Familienversicherung oder gar an die verlockend

hohe Witwenrente. Sofern allerdings kein triftiger Grund für diesen Folgeantrag

besteht, ist die Entscheidung hierzu ein grober taktischer Fehler.

Umgekehrt kann der Zugewinnausgleichsverpflichtete durch negative

Feststellungsanträge einen güterrechtlichen Folgeantrag einbringen. Auf diese

Weise kann nunmehr er das Entstehen des Zugewinnausgleichsanspruchs zeitlich

hinausschieben. Gerade bei hohen Zugewinnausgleichsforderungen wird diese

Vorgehensweise neuerdings verstärkt gewählt, um hohe Zinsverpflichtungen zu

vermeiden.
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Ist aber die geltende gesetzliche Ausgestaltung des Verbundverfahrens in § 137

FamFG überhaupt noch zeitgemäß? Sie schließt an das schon seit 1977 eingeführte

Konzept des früheren § 623 ZPO an. Zum damaligen Zeitpunkt war vor allem die

Vermögens- und Berufssituation von Ehefrauen eine gänzlich andere. Die

Veränderung der sozialen Lage und die Auswüchse der güterrechtlichen Verfahren

zwingen zu einem Nachdenken. Der Gesetzgeber ist gefordert, das

Verbundverfahren zum Güterrecht entweder abzuschaffen oder zumindest

nachhaltig zu verändern. Mein Beitrag in der nächsten FamRZ macht Vorschläge zu

einer grundlegenden Neufassung. 

Dr. Walter Kogel

Rechtsanwalt & Fachanwalt für Familienrecht, Aachen

 

  Verlagsangebot  
 

 

Verfahrensschule

Schlünder/Perleberg-Kölbel führen Sie

sicher durch die Fragestellungen fami-

liengerichtlichen Verfahrens. Mit seiner

praxisorientierten Gliederung (Allgemei-

ner Teil – FG-Familiensachen – Familien-

streitsachen – Ehe-/Scheidungssachen)

leitet das bewährte FamRZ-Buch zielge-

nau durch alle denkbaren Verfahrens-

konstellationen. Die langjährig speziali-

sierten Fachanwälte haben dabei alles

im Blick.

 
Jetzt bestellen »

 

 

 

69,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versand

 

 

 
www.famrz.de

Neueste Meldungen
 

 

  Missbräuchliche

Vaterschaftsaner-

kennungen: Sach-

verständige uneins

  Stärkung der psy-

chosozialen Pro-

zessbegleitung

Die Bundesregierung will

  Familienrechtliche

Presseschau März

2026

Wir sammeln für Sie Links

 

https://www.famrz.de/die-famrz/aktuelles-heft.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=famrz-newsletter-7-2026
https://www.famrz.de/buch/famrz-buch-29.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=famrz-newsletter-6-2026
https://www.famrz.de/buch/famrz-buch-29.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=famrz-newsletter-6-2026


Sachverständige äußer-

ten in einer Anhörung un-

ter anderem erhebliche

familienrechtliche, verfas-

sungsrechtliche und men-

schenrechtliche Beden-

ken.
 

Mehr erfahren

mit diesem Gesetzesvor-

haben den Zugang zur

Begleitung im Strafver-

fahren erweitern und ins-

besondere Betroffene

häuslicher Gewalt besser

unterstützen.
 

Mehr erfahren

zu familienrechtlichen

Themen. Diesen Monat

zu: Umgang von Familien-

gerichten mit Kindern,

„Waldfamilie“, Ge-

schlechtsdysphorie/Inob-

hutnahmen, Kidfluencer,

Eltern-Kind-Entfremdung.
 

Mehr erfahren

 
 

 

 

   

alle Ausgaben der FamRZ seit 1986

personalisierbare Startseite für di-

rekte Zugriffe

einfaches Speichern, Ausdrucken

und Versenden

Sortieren der Ergebnislisten nach

Relevanz oder Datum

Anlegen digitaler Akten

 
Mehr erfahren »

 

 

 
 

 

 
Leitsätze auf famrz.de

Neueste Entscheidungen
 

 

 

Umdeutung einer

Beschwerde

Lesen Sie die Leitsätze

zum BGH-Beschluss v.

11.2.2026 – XII ZB 328/25.

Die Entscheidung wird

demnächst in der FamRZ

veröffentlicht.
 

Mehr erfahren

 

Vergütung von Be-

rufsbetreuern

Lesen Sie die Leitsätze

zum BGH-Beschluss v.

11.2.2026 – IV AR(VZ)

6/25. Die Entscheidung

wird demnächst in der

FamRZ veröffentlicht.
 

Mehr erfahren

 

Normenkontrolle

bzgl. Ersetzung der

Zustimmung zur

Adoption

Lesen Sie die Leitsätze

zum Vorlagebeschluss

des OLG Frankfurt v.

16.1.2026 – 1 UF 77/25.

Die Entscheidung mit ei-

ner Anmerkung von Tobi-

as Helms wird demnächst

in der FamRZ veröffent-

licht.
 

Mehr erfahren
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FamRZ 2026, Heft 7

Aus dem Heft
 
Frank Bruske: Kindesunterhalt: Quo vadis?

 
Der Autor analysiert die umstrittene BGH-

Rechtsprechung zum Kindesunterhalt im

Residenzmodell nach den Einkommen beider

Eltern.
 
Zum Artikel »

 

 

  Zum vollständigen Online-Inhaltsverzeichnis des aktuellen Heftes  

 

  Verlagsangebot  
 

 

Durchblick beim

Namenswirrwarr.

Das Praxisbuch zur Adoption von Müller-

Engels/Sieghörtner/Emmerling de Olivei-

ra erläutert Voraussetzungen, Wir-

kungen und Verfahrensfragen einschl.

Sonderproblemen wie Staatsangehörig-

keit und Aufenthaltsrecht, Erb- und Steu-

errecht. Ausführliche Darstellung der

Namensrechtsreform – samt zahlreichen

Fallbeispielen. Extra-Kapitel zu Adoptio-

nen mit Auslandsbezug: Adoptionshilfe-

Gesetz inbegriffen (v. a. Änderungen Ad-

VermiG und AdWirkG).

 
Jetzt bestellen »

 

 

 

79,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versand
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